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Die Grünen fordern ei-
ne Baumschutzverordnung und
die Benennung eines Baum-
schutzbeauftragten. Die Vor-
schriftsolldenSchutzdesBaum-
bestandes innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortstei-
le und des Geltungsbereichs der
Bebauungspläne regeln.

„Geschützt sind alle Bäume
miteinemStammumfangvon80
und mehr Zentimetern. Mehr-
stämmige Bäume sind ge-
schützt, sofern einer der einzel-
nen Stämme einen Umfang von
50 Zentimetern und mehr hat“,
heißt es im Antrag. Der Umfang
sei jeweils in 100 Zentimetern
über dem Erdboden zu messen,
für „kleinwüchsigere Obstbäu-
mealterschützenswerterSorten
sind gesonderte Bestimmungen

zu erlassen“. Zur Begründung
schreibt Fraktionschefin Dag-
mar Keller-Bartel: „Sterbende
Bäume führen uns überall in der
Region und darüber hinaus vor
Augen, was passiert, wenn der
Klimawandel einsetzt und die

Natur aus eigenen Kräften nicht
mehr inderLage ist, denEingriff
des Menschen in die Natur
selbstständigzu regulieren.Die-
se totenBäume sinddas traurige

Ergebnis der klimatischen Ver-
änderungen der letzten Jahre.
Das sei nur der Anfang.

Keller-Bartel: „Schutz groß-
kroniger Bäume und forcierte

Anpflanzung von endemischen,
hitzetoleranten Bäumen muss
daher schnellstmöglichZiel vor-
sorglicher Kommunalpolitik
sein.“

Über die Konsequenzen eines
ausgelösten Fehlalarmes bei der
Feuerwehr berichtet der„Kölner
Stadt-Anzeiger“ am 17. August:

„Alarm bei der Feuerwehr be-
deutet nicht immer Gefahr.
Mancher Witz- oder Trunken-
bold löst die Alarmglocke aus,
um zu sehen, was passiert. Doch
der Spaß am Schauspiel eines
Feuerwehreinsatzes wird ihm
bald vergehen. Eine Strafanzei-
ge wegen groben Unfugs bringt
ihn vor den Richter und außer-
dem muss er tief in die Tasche
greifen.Das zeigt einBlick in die
Gebührenordnung der Feuer-
wehr: Zwei Löschfahrzeuge á 45
Mark,eineDrehleiterzu65Mark
und den Stundenlohn für zehn
Männer, der zwischenachtMark
für den Brandamtmann und vier
Mark für den Feuerwehrmann
liegt, das macht zusammen un-
gefähr 200 DM. „Jährlich haben
wir ungefähr fünf bis acht blinde
Alarmmeldungen, die in böswil-
liger Absicht erfolgen“, meint
BrandamtmannWerner Schütze
von der Feuerwehr Bergisch
Gladbach.“

Besserer Schutz
für Bäume
Grünewollen in Overath die
Vorschriften für Gehölze ändern

Fehlalarm kann
teuer werden

Der Bürgermeister

Ö f f e n t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 12.07.2019
Dezernat 33 Zeughausstraße 2 – 10
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung - Tel.: 0221/147 - 2033

Fax: 0221/147 - 4181

Flurbereinigung Meschenich, Aktenzeichen: 33.1 - 5 19 01 -

Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

E i n l a d u n g

Durch Beschluss der Bezirksregierung Köln vom 29.03.2019 wurde die Flurberei-
nigung Meschenich eingeleitet.

Der Flurbereinigungsbeschluss ist bestandskräftig.

Mit dem Flurbereinigungsbeschluss entstand die Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Meschenich.

In dem Flurbereinigungsverfahren Meschenich wird hiermit gemäß § 21 Absatz 2
des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl.
I S. 2794), zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ein Termin an-
beraumt auf

Donnerstag, den 19.09.2019, 16:00 Uhr,
bei der Stadtverwaltung Brühl, Kapitelsaal (Raum A 018),

Uhlstraße 3, 50321 Brühl.

Zu dieser Wahl werden alle Teilnehmer/innen des Flurbereinigungsverfahrens ein-
geladen. Wahlberechtigte Teilnehmer/innen sind die Eigentümer und Erbbaube-
rechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Auf Verlangen der
Bezirksregierung Köln haben sich die anwesenden Teilnehmer/innen als solche
auszuweisen.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern oder bevollmächtigten Personen mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gewählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jede/r anwesende Teilneh-
mer/in oder bevollmächtigte Person hat nur ein Stimmrecht, gleich wie viele Be-
sitzstände er/sie vertritt. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.

Teilnehmer/innen, die am persönlichen Erscheinen zum Wahltermin verhindert
sind, haben die Möglichkeit, sich durch eine bevollmächtigte Person vertreten zu
lassen. Entsprechende Vollmachtsformulare können auf der Internetseite der Be-
zirksregierung Köln
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbe-
reinigungsverfahren/form_tagesvollmacht.pdf
abgerufen oder bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, unter Angabe des obi-
gen Aktenzeichens angefordert werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Personen, die nicht stimm-
berechtigt sind, an der Veranstaltung teilnehmen und gewählt werden können.
Hierzu gehören u. a. Pächter, die im Flurbereinigungsgebiet keinen eigenen Grund-
besitz haben.

Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin kei-
nen Erfolg verspricht, kann die Bezirksregierung Köln Mitglieder des Vorstandes
nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen (§ 21 Abs. 4
FlurbG).

Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen oder zu
bestellen (§ 21 Abs. 5 FlurbG).

Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes findet die konstituierende Sitzung des
gewählten Vorstandes statt, in der u. a. der/die Vorsitzende und der/die stellver-
tretende Vorsitzende von den ordentlichen Vorstandsmitgliedern gewählt werden.

Im Auftrag
gez. Frings-Schäfer
Regierungsdirektorin

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird auch auf der Internet-Seite der Bezirks-
regierung Köln
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsver-
fahren/meschenich/index.html
veröffentlicht.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsver-
fahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbe-
reinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf

Nachstehende Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln wird hiermit öffentlich
bekanntgemacht.
Rösrath, den 17.07.2019
Marcus Mombauer
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 12.07.2019
Dezernat 33 Zeughausstraße 2 – 10
– Ländliche Entwicklung, Bodenordnung – Tel.: 0221/147 - 2033

Fax: 0221/147 - 4181
Flurbereinigung Meschenich, Aktenzeichen: 33.1 - 5 19 01 -
Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft

Einladung

Durch Beschluss der Bezirksregierung Köln vom 29.03.2019 wurde die Flur-
bereinigung Meschenich eingeleitet.
Der Flurbereinigungsbeschluss ist bestandskräftig.
Mit dem Flurbereinigungsbeschluss entstand die Teilnehmergemeinschaft der
Flurbereinigung Meschenich.
In dem Flurbereinigungsverfahren Meschenich wird hiermit gemäß § 21 Absatz
2 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008
(BGBl. I S. 2794), zur Wahl des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft ein Termin
anberaumt auf

Donnerstag, den 19.09.2019, 16:00 Uhr,
bei der Stadtverwaltung Brühl, Kapitelsaal (Raum A 018),

Uhlstraße 3, 50321 Brühl.
Zu dieser Wahl werden alle Teilnehmer/innen des Flurbereinigungsverfahrens
eingeladen. Wahlberechtigte Teilnehmer/innen sind die Eigentümer und Erb-
bauberechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke. Auf Verlan-
gen der Bezirksregierung Köln haben sich die anwesenden Teilnehmer/innen als
solche auszuweisen.
Die Mitglieder des Vorstandes werden von den im Wahltermin anwesenden Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern oder bevollmächtigten Personen mit der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gewählt (§ 21 Abs. 3 FlurbG). Jede/r anwesende Teilneh-
mer/in oder bevollmächtigte Person hat nur ein Stimmrecht, gleich wie viele Be-
sitzstände er/sie vertritt. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.
Teilnehmer/innen, die am persönlichen Erscheinen zum Wahltermin verhindert
sind, haben die Möglichkeit, sich durch eine bevollmächtigte Person vertreten
zu lassen. Entsprechende Vollmachtsformulare können auf der Internetseite der
Bezirksregierung Köln
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbe-
reinigungsverfahren/form_tagesvollmacht.pdf
abgerufen oder bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33, unter Angabe des
obigen Aktenzeichens angefordert werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch Personen, die nicht stimm-
berechtigt sind, an der Veranstaltung teilnehmen und gewählt werden können.
Hierzu gehören u. a. Pächter, die im Flurbereinigungsgebiet keinen eigenen Grund-
besitz haben.
Soweit die Wahl im Termin nicht zustande kommt und ein neuer Wahltermin
keinen Erfolg verspricht, kann die Bezirksregierung Köln Mitglieder des Vorstan-
des nach Anhörung der landwirtschaftlichen Berufsvertretung bestellen (§ 21
Abs. 4 FlurbG).
Für jedes Mitglied des Vorstandes ist ein/e Stellvertreter/in zu wählen oder zu
bestellen (§ 21 Abs. 5 FlurbG).
Im Anschluss an die Wahl des Vorstandes findet die konstituierende Sitzung des
gewählten Vorstandes statt, in der u. a. der/die Vorsitzende und der/die stellver-
tretende Vorsitzende von den ordentlichen Vorstandsmitgliedern gewählt werden.
Im Auftrag
gez. Frings-Schäfer
Regierungsdirektorin

Der Inhalt der o.a. Bekanntmachung wird auch auf der Internet-Seite der Bezirks-
regierung Köln
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsver-
fahren/meschenich/index.html
veröffentlicht.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsver-
fahren sind zu finden unter:
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbe-
reinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf
Diese Bekanntmachung (ggf. mit Anlagen) wird auch im Internet auf der Homepage
der Stadt Rösrath unter www.roesrath.de veröffenticht.

Bekanntmachungen
der Stadt Rösrath
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Ihre rubrizierte Kleinanzeige für den „Kölner Stadt-Anzeiger“,
die Kölnische Rundschau oder den EXPRESS können Sie
bis Mittwoch, 17 Uhr schalten. Anzeigenschluss für
den Reisemarkt am Wochenende ist Mittwoch um 12 Uhr.

Telefonische Anzeigenannahme unter 0221 9258 64-10.

Oder Sie gehen auf unsere Internetseiten:
www.ksta.de/anzeigen
www.rundschau-online.de/anzeigen
www.express.de/anzeigen

Annahmeschluss für Kleinanzeigen
in der Wochenendausgabe

„Man muss Glück teilen, um es
zu multiplizieren.“
Marie von Ebner-Eschenbach

www.sos-kinderdoerfer.de


